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UND -VERMEIDUNG



MUNDIGER ABFALLFÜHRER

WILLKOMMEN
Sie halten den Abfallführer der Gemeinde Ostermundigen in den Händen. Er enthält in leicht verständlicher Form alles 
Wissenswerte zum Thema Abfallentsorgung und -vermeidung. 
Die Gemeinde Ostermundigen dankt allen im Voraus für das Vermeiden von Abfällen, das Sortieren und Verwerten 
sowie das korrekte Entsorgen.

TIPP
Bitte diesen Abfallführer in unmittelbarer Nähe des jährlich erscheinenden Abfuhrplans aufbewahren.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Abfall richtig sortiert am richtigen Tag
zur richtigen Zeit
am richtigen Ort

mit den richtigen 
Gebührensäcken/-marken



ABHOLDATEN 
Die Abfuhrtage für Kehricht/Grobgut, Papier/Karton und 
Grüngut/Speisereste sowie die Daten für die Metall-
sammlungen finden Sie im jährlich erscheinenden 
Abfuhrplan. Dieser wird jeweils im Dezember an alle 
Haushaltungen verschickt. 

BEREITSTELLUNG 
Die Abfälle dürfen frühestens um 19.00 Uhr am Vor-
abend des Abfuhrtages bereitgestellt werden, am 
besten jedoch am Abfuhrtag vor 7.00 Uhr, damit die 
Abfallsäcke in der Nacht nicht von Katzen, Füchsen, Rat-
ten oder anderen Tieren aufgerissen werden. 

LEER- UND NICHT GELEERTE GEBINDE 
Leergebinde sind gleichentags wegzuräumen. Nicht 
mitgenommene Güter bedeuten, dass die geltenden 
Vorschriften nicht eingehalten worden sind, z.B. keine 
oder falsche Marken, falsches Gebinde, falsche Abfallsor-
te usw. 
Diese Güter sind gleichentags zurückzunehmen und für 
die nächste, richtige Abfuhr bereitzustellen. 

ABFALLSÜNDER – UNFAIR UND UNSOZIAL 
Das Abfallreglement gilt für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner von Ostermundigen. Die Gemeinde toleriert 
keine illegale Entsorgung von Abfällen, z.B. Bereitstel-
lung ohne Marken oder ohne Gebührensack, Ablagern 
von Abfällen auf öffentlichem Grund, Verbrennen von 
Abfällen. Wer Abfälle vorsätzlich illegal entsorgt, wird 
rechtlich verfolgt und gebüsst.



KEHRICHT 2x pro Woche, gebührenpflichtig, Abholdaten siehe Abfuhrplan

Hauskehricht ist die normale Form von Abfällen aus Haushalt, Büro und Betrieb. Damit bei der Verbrennung in der 
Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) keine umweltbelastenden Gase entstehen, haben Sonderabfälle wie Batterien, 
Altöl, Lacke, Chemikalien etc. im Kehrichtsack nichts zu suchen. 
Wertstoffe wie Grüngut, Papier, Metall und Glas können wieder verwendet werden und gehören deshalb in die 
separaten Sammlungen und nicht in den Kehrichtsack.

BEREITSTELLUNG
Haushalte
In den offiziellen orangen Gebührensäcken: 
17, 35, 60 und 110 Liter 
Gewicht: maximal 18 kg

Gewerbe
In den offiziellen orangen Gebührensäcken oder lose in 
den Gewerbecontainern mit Jahres- oder Einzelleerungs-
vignette

WICHTIG
 Container nicht überfüllen oder pressen.
 Überfüllte oder gepresste Container können vom 

Schüttsystem am Sammelfahrzeug nicht richtig gefasst 
und geleert werden und sind darum eine Gefahr für die 
Beladerinnen und Belader.

KEIN PRIVATER KEHRICHT IN ÖFFENTLICHE 
ABFALLBEHÄLTER.
Wer seine  privaten Abfälle in öffentlichen Behältern oder 
Sammelstellen deponiert, wird rechtlich verfolgt und ge-
büsst.

TIPP
 Abfall lässt sich schon beim Einkaufen vermindern!
 Durch konsequente Verwendung von Nachfüllpa-

ckungen und Trennung von Wertstoffen (Glas, PET, PE, 
Metall, Papier) können Sie Ihren Abfall wesentlich redu-
zieren.



KEHRICHT
GROBGUT

Unter den Begriff «Grobgut» fallen brennbare Gegenstände aus Haushalt, Keller und Garage, die zu gross sind für 
einen 110-Liter-Kehrichtsack – sie messen maximal 2 m x 1 m x 0.60 m und wiegen höchstens 25 kg.

BEREITSTELLUNG 
Abmessung  max. 2 Meter Länge, 1 Meter Breite, 0.60 Meter Höhe 
Gebühren   mit Grobgutmarken

Gegenstände bis max. 10 kg  1 Marke 
Gegenstände bis max. 18 kg  2 Marken 
Gegenstände bis max. 25 kg  3 Marken 

GROBGUT  mit Hauskehricht 2x pro Woche, gebührenpflichtig siehe Abfuhrplan

max. 
25 kg

0,60 m

2 m1 m

Nachstehende Liste von Grobgütern und der entspre-
chenden Anzahl Grobgutmarken gilt als Richtlinie. 
Die Anzahl notwendiger Marken richtet sich nach dem 
Gewicht des Grobguts.

GEGENSTAND    ANZAHL GROBGUTMARKEN
Doppelbett, Bettrost von Doppelbett (zerlegt)  3
Einzelbett, Bettrost von Einzelbett   2
Einzelfauteuil     2
Kiste, Koffer     1
Matratze Doppelbett, gerollt    3
Matratze Einzelbett     2
Nachttisch     1
Schrank (zerlegt)     2 pro Türabteil
Sofa (zerlegt)     2 pro Sitzplatz
Skis pro Paar     1
Stuhl      1
Teppiche gerollt, max. 2 m lang   2
Tisch      2

WICHTIG
 Nicht mehr gebrauchte Möbelstücke, Spielsachen 

oder Sportgeräte lassen sich verschenken oder finden 
möglicherweise am Bring- und Holtag, im Brockenhaus, 
an Börsen und Flohmärkten  neue Liebhaberinnen und 
Liebhaber. 

TIPP 
 Grobgut am Vorabend ab 19.00 Uhr bereitstellen, 

evtl. finden ausgediente Möbelstücke neue Besitzer. Die 
Gegenstände dürfen Fussgänger und Fahrzeuge nicht 
behindern. Die Grobgutmarken sind auf Bogen zu 
5 Stück oder einzeln auf der Gemeindeverwaltung 
erhältlich. Keine Metallteile in die Grobgutsammlung 
geben. Dafür gibt es die Metallsammlung. 



Grüngut = Gartenabraum, Rüstabfälle und Speisereste
Bei der Grünabfuhr wird ausschliesslich Grüngut aus dem Garten und vom Balkon abgeführt. 
Die Vergärungs- und Kompostieranlage der KEWU verarbeitet das Grüngut zu Strom und Qualitätskompost. 

GRÜNGUT/SPEISERESTE  1x pro Woche, gebührenpflichtig, Abholdaten siehe Abfuhrplan 

BEREITSTELLUNG 
Nur in Rollcontainern von 140, 240, 360, 660 bis 800 
Litern Inhalt. Es werden keine Bündel abgeführt und 
keine anderen Behälter geleert. 

GEBÜHREN 
Jahresvignette oder Grüngutmarken für Einzelleerung 
140-Liter-Container 1 Marke 
240-Liter-Container    2 Marken 
360-Liter-Container    3 Marken 
660- bis 800-Liter-Container   5 Marken 

WICHTIG 
 Container nicht überfüllen oder pressen. 
 Zugelassen sind: 

Laub, Rasen, Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, Stau-
den, Wurzeln, Balkon- und Topfpflanzen inkl. Erdballen, 
Rüstabfälle und Speisereste.

 Nicht zugelassen sind: 
Hundekot, Katzenkot, Katzenstreu, Blähton, Steine, 
 Plastik und Kehricht jeder Art. 

 Einzelleerungsmarke am Griff des Containers 
befestigen. 

TIPP 
Die Grüngutgebühren lassen sich einsparen:

 Gartenabraum und Rüstabfälle lassen sich im 
Garten oder in der Siedlung kompostieren 
(siehe «Kompostierung»). 

 Mähgut vom Rasen liegen lassen oder damit den 
Boden unter Bäumen/Sträuchern abdecken (Mulchen). 

 An Stelle des Rasens eine Wiese anlegen. Diese 2x 
pro Jahr mähen und das Heu an Kleintierbesitzer weiter-
geben. 

 Ast- und Laubhaufen sind willkommene Winter-
quartiere für Kleintiere (Igel, Reptilien, Amphibien, 
Insekten). 

GRÜNGUT ODER NICHT?
 Was im Grüngut gesammelt wird und was nicht 

erfahren Sie im Detail unter folgendem Link:
www.ostermundigen.ch/verwaltung/tiefbau-und- 
betriebe/tiefbau/abfall



GRÜNGUT
SPEISERESTE

Zur Förderung der Kompostierung bietet die Gemeinde jeweils im März, April und November einen kostenlosen 
Häckseldienst für Baum- und Strauchschnitt an. 

HÄCKSELDIENST 3x pro Jahr, Häckseldaten siehe Abfuhrplan 

BEREITSTELLUNG 
Baum und Strauchschnitt lose und geordnet bereitstel-
len (Äste in der gleichen Richtung) 
Die Zufahrt für den Häcksler muss gewährleistet sein: 
z.B. Garagenvorplatz 
Für das gehäckselte Material sind Behälter (z.B. Körbe 
oder Jutesäcke) bereitzustellen. 
Wenn keine Gebinde vorhanden sind, wird das Häcksel-
gut lose auf dem Terrain deponiert. 

WICHTIG 
 Zugelassen sind: 

Äste bis max. 6 cm Durchmesser, Zweige, verholzte 
Gartenpflanzen. 

 Nicht zugelassen sind: 
Wurzelstöcke, Pflanzen mit Erdballen, Bodendecker  
(z.B. Cotoneaster), kurzer Heckenschnitt, krautiges 
Material. 

 Es darf im Häckselmaterial keine Fremdstoffe wie 
Schnüre, Drähte, Steine, Kunststoff etc. haben. 

TIPP 
 Äste und Zweige gehäckselt in den Kompost geben. 
 Häcksel eignet sich als Beigabe im Kompost, als 

Mulchmaterial unter Büschen, als Belag für Gartenwege. 



BLITZKURS «KOMPOSTIEREN» 
Kompostieren kann jedermann und jede Frau. Hier das 
Wichtigste in Kürze: 

 Ein Kompostiersystem mit Deckel und Umman-
telung verhindert Vernässung und Austrocknung des 
Kompostes. 

 Am besten zwei oder mehr kleine Behälter verwen-
den. 

 Auf Fingerlänge zerkleinerte Abfälle kompostieren 
am schnellsten. 

 Das Kompostkesseli sollte mindestens 2 Mal pro Wo-
che geleert werden. 

 Unter die feuchten Küchenabfälle soll genügend 
Strukturmaterial (Häcksel) gemischt werden. 

KOMPOSTIERUNG  ganzjährig, im Quartier oder privat 

 Die Kompostorganismen (Pilze, Bakterien, Kleinstle-
bewesen) brauchen eine feuchte Umgebung. 

 Bei Trockenheit und Staunässe können sie nicht 
arbeiten. 

 Durch regelmässiges Lockern kommt Sauerstoff in 
den Kompost. 

KOMPOSTIEREN ZU HAUSE 
Kompostieren lässt sich im eigenen Garten, in der 
Umgebung von Mehrfamilienhäusern, sogar auf dem 
Balkon! 
Für jede Menge und jeden Standort gibt es ein geeigne-
tes System.

2–3 Kompostgitter mit Mantel aus 
Vlies oder Lochplastik und Deckel: 
preisgünstiges System 

1 Thermokomposter und Platz für 
1–2 Mieten: im isolierten Kunststoff-
behälter läuft die Rotte 
bei höheren Temperaturen ab. 

Boxensystem mit 2–4 Behältern: 
formschönes, funktionelles System 
für enge Platzverhältnisse, eher 
teuer



KOMPOSTIERUNG

Kompostgitter, Thermokomposter, Deckel und Vlies 
werden bei den Grossverteilern und in Gartenzentren 
angeboten. 
Holzsilos, Holzdeckel und Boxensysteme sind häufig nur 
bei den Herstellern erhältlich. 
Der Kompostberater hilft weiter bei der Auswahl des 
Systems, beim Platzbedarf und beim Vermitteln von 
Bezugsquellen (Tel. siehe Abfuhrplan «Auskünfte»). 

QUARTIERKOMPOSTPLÄTZE IN OSTERMUNDIGEN 
Bitte wenden Sie sich an Ihre private Kompostgruppe 
in Ihrem Quartier.

WICHTIG 
 Kompostierbar sind: 

Rüstabfälle von Früchten und Gemüse, Kaffeefilter, 
Teebeutel, Eierschalen, Kleintiermist, Blumensträusse, 
Topfpflanzen, Laub, Rasenschnitt, Äste und Zweige. 

 Nicht kompostierbar sind: 
gekochte Speiseabfälle, Katzen- und Hundekot, be-
drucktes Papier, behandeltes Holz, Kehricht, Asche, 
Staubsauger-Beutel usw. 
 

TIPP 
 Infoblätter zum Kompostieren gibt’s bei der Ge-

meinde (Tel. 031 930 11 11). 
 Für Fragen rund ums Kompostieren steht ein erfah-

rener Kompostberater zur Verfügung (Tel. 031 930 11 11)



Wo keine Papiercontainer vorhanden sind, muss das Papier gebündelt werden. Bitte nicht mit Klebeband, Damen-
strümpfen oder Draht bündeln und für die Bereitstellung keine Tragtaschen oder Kartonschachteln verwenden. 

PAPIER, KARTON  1x pro Woche, Abholdaten siehe Abfuhrplan 

WICHTIG 
 Zugelassen sind: 

Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Broschüren, Kata-
loge, Bücher, Telefonbücher, Schreib- und Kopierpapier, 
Fenster- und normale Couverts, Computerausdrucke, 
Schnitzel von Aktenvernichtern, Karton, Eier- und Gemü-
sekartons, Papiertragtaschen, Wellpappe, Kartonschach-
teln. 

 Nicht zugelassen sind: 
Waschmittelkartons, Tetra-Packungen, Verpackungsma-
terial (Styropor, Sagex, Kunstoff etc.). 

 Kartonschachteln, um das Volumen zu vermindern, 
zerlegen und «flach» in den Papiercontainer geben oder 
bündeln. 

TIPP
 Schachteln und Verpackungsmaterial lassen 

sich mehrfach verwenden. 
 Papiercontainer sind schon in kleinen Mehr-

familienhäusern ab 4 Wohnungen sinnvoll. Sie ersparen 
sich das Bündeln und erleichtern den Beladern die 
Arbeit. 



PAPIER/KARTON
METALL

Zum Begriff «Altmetall» gehören alle mehrheitlich aus Metall/Aluminium bestehenden Gegenstände aus Küche und 
Keller. Altmetall ist grundsätzlich ohne Fremdstoffe bereitzustellen (z.B. Gartenstühle ohne Plastikteile). 

METALL jeden 3. Mittwoch im Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember, Abholdaten siehe Abfuhrplan 

BEREITSTELLUNG 
Büchsen, Dosen und andere Kleinteile in offenen, wet-
terfesten Gebinden bereitstellen. Ideal sind Harrassen 
oder Kisten mit Traggriffen. 

Der Container bei der Sammelstelle Migros Bernstrasse 
und beim Coop Bahnhofstrasse nimmt werktags 7.00 
bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr Büchsen, Dosen 
und andere kleine Metallteile entgegen, die nicht bis zur 
nächsten Metallsammlung warten wollen. 

WICHTIG 
 Zugelassen sind: 

Eisenwaren, Büchsen, Dosen, Pfannen, Elektrokabel, 
Metallgestelle, Bürostuhl, Kinderwagen, Bügelbrett, 
Velos und Autofelgen ohne Reifen, Mofas ohne Reifen 
und Benzin. 

 Nicht zugelassen sind:
Elektrogeräte jeder Art (Staubsauger, Mikrowellenge-
räte, Radios, TV, Waschmaschinen, Tumbler, Computer, 

Drucker), Skis etc. Diese sind der Verkaufsstelle zurück-
zugeben. 

 Für die Bereitstellung bitte keine Kartonschachteln, 
Papier- oder Plastiktragtaschen verwenden. 

TIPP 
 Katzen und Hunde fressen auch Frischfleisch. 
 Zum Platz sparen: bei den Büchsen Deckel und 

Boden entfernen, dann Büchsen flachdrücken. 
 Metallcontainer sind schon in kleinen Mehr-

familienhäusern ab 4 Wohnungen sinnvoll.  



WEITERE ABFÄLLE

Abfallart Was gehört dazu?  Was ist verboten? Bereitstellung Zu beachten Kosten 
             Annahmestelle   
   Öffnungszeiten   
Autobatterien Autobatterien Garage, Verkaufsstelle,     Entsorgungshof Achtung beim Transport:      auf Anfrage 
 Motorradbatterien                 Batteriesäure 
Batterien            Trockenbatterien, Akkus   Auto-, Motorradbatterien     Verkaufsstelle          gratis (vorgezogene
              Knopfbatterien                  Entsorgungsgebühren)
Bauschutt  Backsteine, Zement,   - brennbarer Kehricht     Entsorgungshof       auf Anfrage
              Ziegelsteine   - Kunststoffe                      
              Blumentöpfe und -kisten   - Metall              
              Blähton    - Holz            
 Sand, Kies, Steine    
 Keramik, Lavabos
 Spiegel
 grosse Flaschen, Geschirr
CD/DVD   Migros Bernstrasse 114  gratis
Elektrogeräte      Haushaltkleingeräte, z.B.  Industrielle Geräte und      1. Verkaufsstelle          gratis (vorgezogene 
                Staubsauger, Mikrowellen- Maschinen       2. Entsorgungshof         Entsorgungsgebühren)
                 geräte, Mixer, Kaffeema- 
      schinen, Lampen              
              Haushaltgrossgeräte, z.B. 
                Waschmaschinen,  
                Geschirrspüler, Tumbler, 
                Kochherde, Unterhaltungs-
             selektronik, z.B. Fernseh-
                apparate, Radios,
                Lautsprecher, HiFi-Geräte
              Büroelektronik, z.B. 
                Computer, Drucker,  
                Monitore, Kopierer, 
 Faxgeräte, Natel 
 Heimwerk-, Hobby-, Gar- 
   tengeräte, Spielsachen 



Flachglas Fenster kein Spiegelglas Firma Ziswiler, während den Bürozeiten gratis
 Aquarien   Güterstrasse 65
 Abdeckungen v. Möbeln    
 grosse Flaschen
Glasflaschen Flaschen Fensterglas Glassammelstellen Ruhezeiten einhalten! gratis
 Verpackungsgläser Spiegel   Glaseinwurf nur werktags 
  Keramik    7.00 bis 12.00 Uhr und
  Tonscherben   13.15 bis 20.00 Uhr
  Glühbirnen  
  Trinkgläser    Glas nach Farben getrennt
  Fremdmaterial    einwerfen
  (Verschlüsse, Korken)  
    Blaue und rote Flaschen
     bei «grün» einwerfen
    
   
   
   
Kleider, Textilien, saubere, tragbare Kleider, Defekte und verschmutzte In speziellen Säcken  gratis
Schuhe, Unterwäsche, Socken Textilien 1. gem. Ankündigungen
 Tisch-, Bett- und Haushalt- Einzelne Schuhe der Sammelorganisa-
 wäsche Matratzen, Polsterauflagen tionen
 tragbare Schuhe (zusam- Teppiche 2. Kleiderbörsen (siehe Ab-
 mengebunden) Skischuhe, Schlittschuhe fuhrplan)
 Gürtel, Taschen Inlineskates, Gummistiefel 3. Textilcontainer
 Feder-, Daunenduvets, Textilabfälle, Schnittreste
 Kissen alle Nichttextilien
Kühlgeräte Kühlschränke, Gefriergeräte  1. Verkaufsstellen  gratis (vorgezogene 
   2. Entsorgungshof  Entsorgungsgebühren)

Milch-/Rahmflaschen weisse Kunststoffflaschen PET-Flaschen Verkaufsstellen  gratis
 für Milch/Rahm

WEITERE ABFÄLLE



WEITERE ABFÄLLE

Abfallart Was gehört dazu?  Was ist verboten? Bereitstellung Zu beachten Kosten 
             Annahmestelle   
   Öffnungszeiten   
Öl Speiseöl: Frittieröl,  Flüssigkeiten aller Art Sammelstelle im Werkhof, maximal 5 Liter, Öle nicht gratis
 Speisefett  werktags 7.30 bis 11.30 vermischen
 Motorenöl: Hydrauliköl,  13.30 bis 16.30 Uhr
 Getriebeöl, Schneide-/  (Freitag bis 15.30 Uhr)
 Bohröl
PET-Flaschen PET-Getränkeflaschen - Öl- und Essigflaschen Verkaufsstellen  gratis
  - Putzmittelflaschen
  - weisse Milch- und Rahm-
  flaschen
  - Shampooflaschen, 
  Kosmetikverpackungen
Pneus Autopneus Pneus von Mofa und Velo 1. Verkaufsstellen Pneus sind von der auf Anfrage
 Motorradpneus (Hauskehricht) 2. Entsorgungshof Grobgutsammlung
    ausgeschlossen  
Sonderabfälle Farben, Lacke, Insektizide  1. Verkaufsstellen nur für Kleinmengen 1. auf Anfrage
 Herbizide, Fungizide  2. Drogerien Apotheken Abgabe möglichst im 2. auf Anfrage
 Medikamente  3. Sammeltag Originalgebinde 3. gratis
 Lösungs-, Reinigungs-  (alle 2 Jahre)
 mittel, Laugen
 Fotochemikalien   Sonderabfälle niemals
 Thermometer   ins Abwasser oder in den
    Kehricht geben
Tierkadaver Tote Haustiere, Fallwild Grosstiere über 200 kg Tierspital Bern, Länggass- Ausserhalb der Öffnungs- gratis
 Fische, Abfälle aus (GZM, Tel. 032 387 47 87) strasse 122a, Bern zeiten keine Tierkörper
 Schlachtungen bis 200 kg  werktags 8.00 bis 11.30 Uhr anliefern oder deponieren
   und 13.00 bis 15.00 Uhr
   Samstag, Sonntag und Feier-
   tage, 8.00 bis 9.00 Uhr nach
   Absprache mit Pikettdienst
   (031 631 27 81) 



WEITERE ABFÄLLE

BEZUGSQUELLEN FÜR GEBÜHREN-KEHRICHTSÄCKE 
(SIEHE ABFUHRPLAN) 

BEZUGSQUELLEN FÜR GRÜNGUT-, GROBGUTMARKEN 
UND MARKEN FÜR GEWERBECONTAINER 
Gemeindeverwaltung, Schiessplatzweg 1 
Gemeindeverwaltung, Bernstrasse 65D 

ADRESSEN, TELEFONNUMMERN, ÖFFNUNGSZEITEN 
GEMEINDE OSTERMUNDIGEN 

Abteilung Tiefbau
Bernstrasse 65D, Telefon 031 930 11 11, 
Öffnungszeiten: 
Mo: 8.00 – 11.45 13.45 – 18.00 Uhr
Di: – 13.45 – 17.00 Uhr
Mi: 8.00 – 11.45 13.45 – 17.00 Uhr
Do: 8.00 – 11.45 13.45 – 17.00 Uhr  
Fr: 8.00 – 15.00 Uhr 
(Änderungen vorbehalten) 

Werkhof
Forelstrasse 5, Telefon 031 930 13 11, 
Öffnungszeiten: 
werktags 7.30 bis 11.30 Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
www.ostermundigen.ch 

WAS SIE SONST NOCH WISSEN SOLLTEN 

KOMPOSTBERATUNG 
Für Fragen rund ums Kompostieren steht ein erfahrener 
Kompostberater zur Verfügung (Tel. 031 930 13 11) 
www.kompostberatung.ch, www.kompost.ch 

ENTSORGUNGSHÖFE 
Entsorgungshof Schermen, Wölflistrasse 17, Bern
Tel. 031 321 79 79
www.bern.ch/themen/abfall/entsorgungsorte/entsorgungshoefe
H. Spaeti AG, Libellenweg 13, Bern
Tel. 031 336 73 73, www.spaeti-ag.ch 

TIERKADAVERSAMMELSTELLE 
Tierspital Bern, Länggassstrasse 122a, Bern 
Öffnungszeiten: werktags 8.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 
bis 15.00 Uhr. Samstag, Sonntag und Feiertage 8.00 bis 
9.00 Uhr nach Absprache mit Pikettdienst (031 631 27 81) 

RÜCKNAHMESTELLEN 
Apotheken und Drogerien für Sonderabfälle 
(Kleinmengen) 



 Grüngut Montag 
 Speisereste
 Kehricht Dienstag und Freitag

 Grobgut Dienstag und Freitag 
  zusammen mit Hauskehricht
 Metall 3. Mittwoch im Februar, April, 
  Juni, August, Oktober, Dezember 
 Papier Donnerstag 
 

Sammeltage
3.

20
20


